
Zum Langobardengesetz 11

An Abkürzungen dienen in der Übersichtsdarstellung:

— Fragmentum Augiense 144 der Badischen Landesbiblio- 
thek in Karlsruhe.

- Fragmenta Turicensia entweder der Zentralbibliothek 
oder des Staatsarchivs Zürich, zitiert nach den Signaturen 
des Ratalogs der Handschriften der Zentralbibliothek 
Zürich, in den auch die des Staatsarchivs ausgenommen 
sind. Die betreffenden Angaben finden sich auf 5. 79 und 
80 (L 184, IV und VI—XI — hss. der ehemaligen 
Stadtbibliothek), auf S. 274 (2 XIV 1 — Fragment der 
Zentralbibliothek) und auf S. 310 (Vd 19 XV — hss. 
des Staatsarchivs).

86 (Codex) Sangallensis 730 der Stiftsbibliothek, dem nun 
auch die neugefundenen Blätter eingefügt sind.

Blätter einer Lage, die noch Zusammenhängen oder nachweislich 
einst zusammenhingen, sind in den Schemata durch stärkere Linien 
miteinander verbunden.
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